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Merkblatt bei Erhebung von personenbezogenen Daten im Sachgebiet 
Beistandschaft/Beurkundung (Informationspflicht nach Art. 13 und 14 DSGVO) 

 

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen  

Stadt Leipzig 
Amt für Jugend und Familie 
Abteilung Hoheitliche Jugendhilfe 
Sachgebiet Beistandschaft/Beurkundung 
Naumburger Straße 26, 04229 Leipzig 
Fax: 0341 123-4487 
E-Mail: ja-51-20@leipzig.de  
 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Stadt Leipzig 
Datenschutzbeauftragter 
Burgplatz 2 
04092 Leipzig 
Telefon/Fax: 0341 123-2247/2614 
E-Mail: datenschutzbeauftragter@leipzig.de 
 
3. Zweck der Datenverarbeitung 
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person (im Folgenden betroffene Person) beziehen (Art. 4 Nr. 1 DSGVO). Darunter fallen 
Angaben wie Name, Anschrift, Geburtsdatum, -ort, Familienstand, wirtschaftliche Verhältnisse aber auch 
besondere Kategorien. Ihre personenbezogenen Daten werden nur für die Zwecke erhoben, welche für 
die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung erforderlich sind. Die Verarbeitung umfasst das Erheben, 
Speichern, Nutzen, Ändern, Übermitteln, Einschränken und Löschen. Ihre personenbezogenen Daten 
werden erhoben, um die folgenden gesetzlichen Aufgaben zu erfüllen: 
 
a) Die Beratung und Unterstützung zur Vaterschaftsfeststellung oder in Unterhaltssachen 
 
b) Die Beurkundung oder die Ausstellung einer schriftlichen Auskunft aus dem Sorgeregister  
 
c) Die Führung der Beistandschaft oder der Amtspflegschaft 
 
4. Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
a) Allgemeine Grundlagen nach EU-Recht: Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c und e, Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 lit. b und 
Satz 2, Art. 9 Abs. 2 lit. b, f und g DSGVO 
 
b) Grundlagen zur Aufgabenerfüllung: §§ 2 Abs. 2 Nr. 2 sowie Abs. 3 Nr. 9, 11 - 13, 18 Abs. 1, 2 und 4, 
52 a, 58 a, 55, 56, 59, 60, 87 c Abs. 6 SGB VIII, 1712 ff, 1909 ff. BGB 
 
c) Sozialdatenschutz: §§ 35, 37 SGB I, 61 ff, 68 SGB VIII, 67 ff. SGB X, §§ 2 Abs. 5 ff. SächsDSDG 
 
Bei der Datenverarbeitung können weitere Rechtsvorschriften, insbesondere BeurkG, BGB, EGBGB, ZPO 
oder FamFG Anwendung finden.  
 
5. Kategorien von Empfängern 
Zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung und dem Schutz der berechtigten 
Interessen der betroffenen Person oder Dritter ist die Informationspflicht des Verantwortlichen hierzu 
eingeschränkt (Art. 23 Abs. 1 lit. e und i DSGVO, §§ 68 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII, 82 Abs. 1 und 5 SGB X). 
Daher müssen nicht alle Empfänger aufgelistet werden. Ihre personenbezogenen Daten werden z. B. dem 
Standesamt, dem Familiengericht, dem anderen Elternteil, der Meldebehörde, Sozialleistungsträgern, 
dem IT-Dienstleister oder Vollstreckungsorganen übermittelt. 
 
Falls der andere Elternteil im Ausland lebt, ist auch eine Übermittlung der Daten an Behörden (z. B. 
Vollstreckungsorgane) eines Drittlandes möglich (Art. 49 Abs. 1 Satz 1 lit. e DSGVO, §§ 64 Abs. 1, 68 
Abs. 1 Satz 1 SGB VIII, 69 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1, 77 Abs. 3 SGB X). Dies sind Länder außerhalb der EU und 
des Europäischen Wirtschaftsraums. Auch kann eine Übermittlung an die deutschen 
Auslandsvertretungen in Betracht kommen, die ggf. mit den Behörden des Drittlandes kooperieren.  
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6. Gesetzliche Pflicht zur Bereitstellung der Daten  
Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich bei der betroffenen Person erhoben. Die 
Bereitstellung der Daten ist zur Aufgabenerfüllung gesetzlich vorgeschrieben. Falls Sie die Daten nicht 
bereitstellen, können die unter Punkt 3 genannten Aufgaben nicht ordnungsgemäß erfüllt werden. 
Gegebenenfalls dadurch auftretende Schäden haben Sie zu tragen. Bitte beachten Sie, dass die 
Datenerhebung auch ohne die Mitwirkung der betroffenen Person möglich ist (§§ 62 Abs. 3, 68 Abs. 1 
Satz 1 SGB VIII).  
 
7. Dauer der Speicherung  
Ihre personenbezogenen Daten werden gespeichert (§ 3 SächsDSDG). Die Aufbewahrung beginnt mit 
Ablauf des Jahres/des Monats, in dem der Vorgang beendet wurde.  
 
a) Beratung und Unterstützung zur Vaterschaftsfeststellung oder in Unterhaltssachen: 5 Jahre 
 
b) Beurkundung: Urschriften 30 Jahre, Nebenakten 5 Jahre 
 
c) Schriftliche Auskunft aus dem Sorgeregister: 6 Monate  
 
d) Beistandschaft: 30 Jahre 
 
e) Amtspflegschaft: 10 Jahre 
 
8. Rechte der betroffenen Person im Rahmen der Verarbeitung 

 Auskunftsrecht über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO) 

 Recht auf Berichtigung falscher und unvollständiger personenbezogener Daten (Art. 16 DSGVO) 

 Recht auf Löschung, Einschränkung der Verarbeitung sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung 

(Art. 17, 18 und 21 DSGVO) 

 Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) 

 Sofern die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf einer Einwilligung beruht, haben Sie das 

Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. 

 Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde (Art. 77 Abs. 1 DSGVO). Dies ist in Sachsen die 

Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte, Postfach 11 01 32, 01330 Dresden, Telefon: 

0351 85471 101, Telefax: 0351 85471 109, Internet: www.datenschutz.sachsen.de, Email: 

post@sdtb.sachsen.de. 

 

Sollten Sie von Ihren o. g. Rechten Gebrauch machen, prüfen wir, ob die gesetzlichen Voraussetzungen 

hierfür erfüllt sind. Ihre Rechte sind teilweise durch die DSGVO selbst und durch die spezialgesetzlichen 

Regelungen des Sozialdatenschutzes eingeschränkt.  

 
9. Weiterverarbeitung für einen anderen Zweck  
Ihre personenbezogenen Daten werden ggf. für einen anderen Zweck weiterverarbeitet als für den die 
Daten erhoben wurden. Eine Zweckänderung liegt z. B. vor, wenn aus einem Beratungs- und 
Unterstützungsvorgang zur Vaterschaftsfeststellung oder in Unterhaltssachen eine Beistandschaft wird.  
Zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung und dem Schutz der berechtigten 
Interessen der betroffenen Person oder Dritter, ist die Informationspflicht des Verantwortlichen hierzu 
eingeschränkt (Art. 23 Abs. 1 lit. e und i DSGVO, §§ 68 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII, § 82 Abs. 2 und 5 SGB 
X). 
 
10. Informationspflicht gemäß Art. 14 DSGVO bei der Datenerhebung ohne die betroffene Person 
Die Informationspflicht des Verantwortlichen hierzu ist eingeschränkt. Dies ist der Fall, wenn die betroffene 
Person bereits über die Informationen verfügt, die Informationserteilung an diese 
unmöglich/unverhältnismäßig wäre, beim Vorliegen einer speziellen Rechtsvorschrift zur Datenerhebung 
mit hinreichendem Datenschutzniveau, zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung und 
dem Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen Person oder Dritter (Art. 14 Abs. 5 lit. a, b und c, 
Art. 23 Abs. 1 lit. e und i DSGVO, §§ 68 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII, § 82 a Abs. 1, 4 und 5 SGB X).  
 

 


